
Willkürverbot
(Art. 9 BV)

Rechtsetzung

Willkür liegt vor:

• wenn eine Norm sich nicht auf
ernsthafte sachliche Gründe
stützen lässt oder

• wenn sie sinn- und zwecklos
ist.

Rechtsanwendung

Willkür liegt vor:

• wenn eine Norm im Einzelfall
offensichtlich unrichtig
ausgelegt wird.
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